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Bericht 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Zentrale Dienstleistungen 
 
Ressort 403 - Finanzen 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Dagmar Wisniewski-Piqué 
+49 202 563 5965 
+49 202 563 8567 
dagmar.wisniewski-pique@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

03.11.2020 
 
VO/0846/20 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungs-      Entgegennahme o.B. 
                     steuerung und Betriebsausschuss WAW  
 

NRW.Bank-Programme für Investitionsmaßnahmen der Stadt Wuppertal 

 
Grund der Vorlage 
 
Bericht über Programme der NRW.Bank für Investitionsmaßnahmen der Stadt Wuppertal  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW nimmt 
den Bericht ohne Beschluss entgegen.  
 

 
 
Einverständnisse 
 
 
Entfällt 
 
 
Unterschrift 
 
Dr. Slawig 
 
 
 
Begründung 
 
Die NRW.Bank bietet Förderprodukte wie Investitionskredite und Zuschüsse sowie 
Tilgungsnachlässe für Kommunen und kommunale Unternehmen an.  
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Ergänzend zu klassischen Kommunalkrediten bietet die NRW.Bank mit dem „Grünen 
Darlehen“ ein neues Produkt an. Die hierüber zu vergebenden Kommunalkredite werden von 
der NRW.Bank durch sog. „Green Bonds“ gegenfinanziert.  
 
Merkmale sind: 
 

- Die Kommune kann klimafreundliche Investitionen (z.B. energetische 
Gebäudesanierung - Energieausweis Klasse A, Abfallsammlung und -transport, 
Wassergewinnung, -aufbereitung und –versorgung) finanzieren  

- Die Vorgaben der EU-Taxonomie hinsichtlich der durch die Kommune einmalig zu 
erbringenden Nachweise sind verpflichtend und bindend (vorzulegen bei der 
NRW.Bank) 

- Durch hohe Nachfragen nach „grünen“ bzw. nachhaltigen Finanzierungs-
möglichkeiten entstehende Zinsvorteile können die Zinskonditionen der „grünen“ 
Kommunalkredite für Kommunen weiter verbessern. 
 

 
Diese Finanzierungsmöglichkeiten werden im Rahmen der Kreditaufnahmen geprüft.  
 
Die nachfolgende Tabelle bietet einen Überblick über aktuell relevante, kreditbasierte 
Förderprogramme der NRW.Bank für Kommunen und rechtlich unselbständige 
Eigenbetriebe außerhalb des klassischen Kommunalkredits: 
 
 

Programm  Kurzbeschreibung Kredithöhe Zinskondition 

NRW.BAN
K.Kommu
nal Invest / 

Plus 

Förder-
kredit 

> Zinsgünstiges    
Förderdarlehen für 
nahezu alle 
Investitionen in die 
kommunale 
Infrastruktur 
> Investitionen in die 
kommunale 
Luftreinhaltung mit 
besonderer Subvention 

Darlehensförderung mit 
Höchstbeträgen pro 
Projekt und 
Haushaltsjahr: 
> Bis 2 Mio. € zu 100% 
> über 2 Mio. € maximal 
50% 
Ergänzungsfinanzierung 
über 
NRW.BANK.Kommunal 
Invest Plus möglich 

> Laufzeit: 10, 20 oder 30 
Jahre mit 1, 3 bzw. 5 
Tilgungsfreijahren  
> Zinsbindung: 10 Jahre  
> ¼-jährliches 
Ratendarlehen 
> Täglich angepasste 
Zinssätze im Internet unter 
www.nrwbank.de 
einsehbar 

NRW.BAN
K.Modern
e Schule 

Förder-
kredit 

> Zinsgünstiges 
Förderdarlehen für  
Investitionen in die 
Schulinfrastruktur 

Darlehensförderung mit 
Höchstbeträgen pro 
Projekt und 
Haushaltsjahr: 
> Bis 2 Mio. € zu 100% 
> über 2 Mio. € maximal 
50% 
Ergänzungsfinanzierung 
über 
NRW.BANK.Kommunal 
Invest Plus möglich 

> Laufzeit: 10, 20 oder 30 
Jahre mit 1, 3 bzw. 5 
Tilgungsfreijahren  
> Zinsbindung: 10 Jahre  
> ¼-jährliches 
Ratendarlehen 
> Täglich angepasste 
Zinssätze im Internet unter 
www.nrwbank.de 
einsehbar 

 
Das Förderprogramm Gute Schule 2020 läuft in diesem Jahr fristgerecht aus.  
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Darüber hinaus umfassen weitere Förderprogramme der NRW.Bank spezielle 
Projektförderungen wie z.B. Elektromobilität, vernetzte Mobilität und Mobilitätsmanagement, 
Baudenkmäler, Hochwasserschutz, Abwasserbeseitigung – deren Verwendung im Rahmen 
der jeweiligen Kreditaufnahme ebenfalls zu prüfen ist. 
 
Im Rahmen der Kreditaufnahmen für investive Maßnahmen werden die Förderprogramme 
der NRW.Bank regelmäßig in die Prüfung möglicher Kreditgeber mit einbezogen. Dabei sind 
die Rahmendaten wie Zweckbindungsfristen bzw. Nutzungsdauer oder andere 
Förderprogramme mit deutlich höheren Zuschüssen zu berücksichtigen. Daher ist im Jahr 
2020 neben den Kreditabrufen aus dem Gute-Schule-2020-Programm kein weiterer Kredit 
aus den vorgenannten Programmen der NRW.Bank aufgenommen worden.  

 

 


